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Sehr geehrte Damen und Herren 

Im Zusammenhang mit dem Abschluss des Projektes «Alle AV-Gebäude im GWR» und der 
Umstellung von GWR-ZH (Gebäude- und Wohnungsregister des Kantons Zürich) auf 

eGWR (Eidgenössisches Gebäude- und Wohnungsregister) wurden die betroffenen Wei-

sungen angepasst. Gleichzeitig wurde die neue Archivierungs- und Aufbewahrungsplanung 
(AAP-ZH) in die Weisungen integriert und die nötigen Unterlagen wie Checklisten erstellt. 
Für das Datenverwaltungsdokument wurde zudem eine Vorlage erarbeitet. 

Die folgenden Weisungen der amtlichen Vermessung werden demnach per 1. Oktober 

2021 in Kraft gesetzt: AV02-2021, AV02-2021 Anhang 1 (Gebäudeadres-

sen), AV02-2021 Anhang 3 (AAP-ZH, neu), AV03-2021, AV03-2021 Anhang 
1 (Interlisbeschrieb), AV03-2021 Anhang 3 (EGRID), AV05-2021, AV09-

2021, die Merkblätter «Abkürzungen und Begriffe der AV (Glossar)» und 

«Abgabe von Vermessungsunterlagen und -daten an ein Gemeindearchiv» 
(neu) sowie die Vorlagendokumente «Datenverwaltungsdokument», 

«Checkliste für Akten «Bodenbedeckung und Einzelobjekte» (AAP-ZH)», 

«Checkliste für Akten «Fixpunkte FP3» (AAP-ZH)», «Checkliste für Akten 
«Liegenschaften» (AAP-ZH)», «Checkliste für Akten «Gebäudeadressen» 

(AAP-ZH)» (alle neu). Die neuen Weisungen sind bis Ende 2021 umzuset-
zen und in der laufenden Nachführung anzuwenden. 

Die neuen Weisungen ersetzen die bisherigen Weisungen AV02-2019, AV02-2018 Anhang 

1, AV03-2019, AV03-2019 Anhang 1, AV03-2014 Anhang 3, AV05-2019, AV09-2020 sowie 
das Merkblatt «Abkürzungen und Begriffe der AV (Glossar)» vom 01.09.2014. Diese Wei-
sungen werden per 1. Oktober 2021 ausser Kraft gesetzt.  

Mit Beschluss Nr. 1107 vom 11. November 2020 hat der Regierungsrat die Verordnung 

über die amtliche Vermessung vom 17. Dezember 1997 (LS 255) per 1. Januar 2021 auf-

gehoben. Entsprechend werden die Weisungen AV08-2014 und AV08-2014 An-
hang 1 rückwirkend per 01.01.2021 ausser Kraft gesetzt. 
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Eine Übersicht aller gültigen Weisungen, Richtlinien, Merkblätter und Vorlagendokumente 
finden Sie in der aktualisierten Übersicht «Weisungen der amtlichen Vermes-
sung». 

In den Weisungen sind die Änderungen zur vorhergehenden Version nicht hervorgehoben. 

Inhaltliche Änderungen sind in der Beilage «Revisionsinhalte Weisungen Amtliche 

Vermessung 2021» beschrieben. In diesem Jahr haben wir auf Dokumente mit Ände-
rungsmarkierungen verzichtet.  

───── 

Sämtliche gültigen Dokumente finden Sie ab sofort auf unserer Homepage 
www.zh.ch/vermessung unter Amtliche Vermessung → Grundlagen. 

Anlässlich der AV-Tagung vom 24. September 2021 wurden Sie über die Neuerungen in 

den Weisungen orientiert. Wir bitten Sie, diese zur Kenntnis zu nehmen und, wo erforder-
lich, Ihre betriebsinternen Abläufe und Richtlinien anzupassen. 

 

Freundliche Grüsse 
   

Bernard Fierz     
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